
Ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG am 20. Mai 2026 
 

 

Erläuterung zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1 

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten 

Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025, der Lageberichte für die  

TAG Immobilien AG und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats, des 

Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des 

erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB für das 

Geschäftsjahr 2025 

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist im Einklang mit den gesetzlichen 

Bestimmungen nicht vorgesehen, weil der Aufsichtsrat den Jahres- und den Konzernabschluss 

am 17. März 2026 bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist. Für die 

übrigen Unterlagen, die unter diesem Tagesordnungspunkt genannt werden, sieht das Gesetz 

generell lediglich die Information der Aktionäre durch die Möglichkeit zur Einsichtnahme und keine 

Beschlussfassung durch die Hauptversammlung vor.  

Die Unterlagen sind von der Einberufung der Hauptversammlung an und auch während der 

Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter  

https://www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung zugänglich. Sie liegen zudem in 

der Hauptversammlung selbst zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. 

Hamburg, im April 2026 

TAG Immobilien AG 

Der Vorstand 


